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A. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange: 
 

Folgende 61 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben (E-Mail) vom 
23.05.2022 an der Planung beteiligt: 
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1 Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Würzburg   X 
2 Bayerischer Bauernverband, Hauptgeschäftsstelle, Würzburg  X  
3 Regierung von Unterfranken, Katastrophenschutz, Würzburg X   
4 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bauleitplanung, Memmelsdorf X   
5a 
5b 

Bayernwerk AG, Marktheidenfeld, auch in Vertretung für die GASUF (Nr. 26)  X  

6 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth X   
7 Deutsche Telekom Technik GmbH, Heilbronn X   
8 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Bamberg X   
9 Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg   X 
10 Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern  X  
11 Handwerkskammer für Unterfranken, Schweinfurt X   
12 Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt, Würzburg  X  
13 Landratsamt Würzburg, Bauplanungsrecht   X 
14 Landratsamt Würzburg, Gesundheitsamt X   
15 Landratsamt Würzburg, Immissionsschutz   X 
16 Landratsamt Würzburg, Kreisbrandrat X   
17 Landratsamt Würzburg, Kreisheimatpfleger Herr Kleinfeld X   
18 Landratsamt Würzburg, Untere Naturschutzbehörde   X 
19 Regionaler Planungsverband Würzburg, Geschäftsstelle Karlstadt   X 
20 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, Nürnberg   X 
21 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, Würzburg   X 
22 Staatliches Bauamt Würzburg  X  
23 Amt für Digitales, Breitband und Vermessung, Würzburg X   
24 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg   X 
25 Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München, München-Neuhausen 

Weitergeleitet an Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr, Bonn 

  X 

26 Gasversorgung Unterfranken GmbH (GASUF), siehe 5 X   
27 Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg X   
28 Stadtwerke Würzburg AG X   
29 Zweckverband Abwasserbeseitigung Ahlbach Gruppe  X  
30 Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain   X 
31 Zweckverband Abwasserbeseitigung Roßbrunn-Uettingen X   
32 Regierung von Unterfranken Gewerbeaufsicht, Würzburg  X  
33 Gemeinde Greußenheim X   
34 Gemeinde Eisingen X   
35 Gemeinde Hettstadt X   
36 Gemeinde Waldbrunn X   
37 Gemeinde Waldbüttelbrunn X   
38 Gemeinde Remlingen  X  
39 Gemeinde Birkenfeld   X 
40 Gemeinde Leinach  X  
41 Markt Zell a. Main X   
42 Gemeinde Uettingen  X  
43 Markt Helmstadt X   
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44 Markt Höchberg X   
45 Gemeinde Kist  X  
46 Bundesamt für Flugsicherung, Langen  X  
47 DFS-Deutsche Flugsicherungs-GmbH  X  
48 Bund Naturschutz in Bayern e.V., Würzburg X   
49 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Veitshöchheim X   
50 TenneT TSO GmbH  X  
51a Landratsamt Main-Spessart, Immissionsschutz   X 
51b Landratsamt Main-Spessart, Baurecht   X 
52 Mainfranken Netze GmbH   X 
53 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Geologie   X 
54 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nürnberg X   
55 Immobilien Freistaat Bayern, München  X  
56 TransnetBW GmbH Bauleitplanung (für Suedlink), Stuttgart, weitergeleitet 

von TenneT TSO GmbH 
  X 

57 Landratsamt Würzburg, Denkmalpflege  X  
58 Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung  X  
59 Landratsamt Würzburg, Wasserrecht und Bodenschutz   X 
 

 

Keine Äußerung innerhalb der gesetzten Frist (24.06.2022): 

Folgende 25 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt und machten von ihrem 
Recht, sich zur Planung zu äußern, keinen Gebrauch, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 
wahrzunehmende öffentliche Belange der jeweiligen Institution nicht berührt werden: 

- Amt für Digitales, Breitband und Vermessung, Würzburg 

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bauleitplanung, Memmelsdorf 

- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Würzburg  

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nürnberg 

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Bamberg  

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Heilbronn 

- Gasversorgung Unterfranken GmbH (GASUF) 

- Gemeinde Greußenheim 

- Gemeinde Eisingen 

- Gemeinde Hettstadt 

- Gemeinde Waldbrunn 

- Gemeinde Waldbüttelbrunn 

- Handwerkskammer für Unterfranken, Schweinfurt  

- Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg  

- Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Veitshöchheim  

- Landratsamt Würzburg, Gesundheitsamt  

- Landratsamt Würzburg, Kreisbrandrat  

- Landratsamt Würzburg, Kreisheimatpfleger Herr Kleinfeld  

- Markt Helmstadt  

- Markt Höchberg  

- Markt Zell a. Main 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth  
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- Regierung von Unterfranken, Katastrophenschutz, Würzburg 

- Stadtwerke Würzburg AG  

- Zweckverband Abwasserbeseitigung Roßbrunn-Uettingen  

 

Keine Anregungen und Hinweise: 

Folgende 18 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden benachrichtigt und äußerten sich 
einverstanden mit der Planung bzw. nahmen die Planung ohne Anregungen und Hinweise zur Kenntnis, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass wahrzunehmende öffentliche Belange der jeweiligen Institu-
tion nicht berührt werden: 

Behörde Datum Bedenken  Anmerkungen 

Bayerischer Bauernverband, 
Hauptgeschäftsstelle, Würzburg 

21.06.2022 Keine Einwände.  

Bayernwerk AG, Marktheidenfeld  

 

10.06.2022 Keine Versorgungsanlagen 
Strom, Gas und Datenleitun-
gen) im Verfahrensgebiet 

Bitte für dieses Ver-
fahren aus dem 
Verteilter zu strei-
chen 

Bayernwerk AG, Marktheidenfeld  

 

10.06.2022 Keine Versorgungsleitungen 
(Gas) im Verfahrensgebiet 

Stellungnahme in 
Vertretung der 
GASUF (Nr. 26), die 
die Netze der Gas-
versorgung an die 
Energienetze Bayern 
GmH verpachtet hat. 

Autobahn GmbH des Bundes, 
Niederlassung Nordbayern 

24.06.2022 Keine. Belange werden nicht 
berührt. 

 

Industrie- und Handelskammer 
Würzburg-Schweinfurt 

01.06.2022 Keine Einwände.  

Staatliches Bauamt Würzburg 24.05.2022 Keine Einwände.  

Zweckverband Abwasserbeseiti-
gung Ahlbach Gruppe 

10.06.2022 Keine Einwände.  

Regierung von Unterfranken Ge-
werbeaufsicht, Würzburg 

20.06.2022 Keine Einwände.  

Gemeinde Remlingen 07.06.2022 Keine Einwände.  

Gemeinde Leinach 26.07.2022 Keine Einwände. verfristet 

Gemeinde Uettingen 29.06.2022 Keine Einwände. verfristet 

Gemeinde Kist 31.05.2022 Keine Einwände.  

Bundesamt für Flugsicherung, 
Langen 

24.06.2022 Keine Einwände.  

DFS-Deutsche Flugsicherungs-
GmbH 

20.06.2022 Keine Einwände.  

TenneT TSO GmbH 31.05.2022 Keine Einwände.  
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Behörde Datum Bedenken  Anmerkungen 

Immobilien Freistaat Bayern, 
München 

09.06.2022 Keine Einwände.  

Landratsamt Würzburg, Denkmal-
pflege 

24.06.2022 Keine Einwände. Keine Bodendenk-
mäler in den be-
troffenen Planberei-
chen 

Landratsamt Würzburg, Kreisent-
wicklung 

24.06.2022 Keine Einwände.  

 

 

 

Bedenken, Anregungen und Hinweise: 

Folgende 18 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Bedenken, Anregungen und Hin-
weise vorgebracht: 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Würzburg  

- Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg  

- Landratsamt Würzburg, Bauplanungsrecht (mit Fristverlängerung) 

- Landratsamt Würzburg, Immissionsschutz  

- Landratsamt Würzburg, Untere Naturschutzbehörde 

- Regionaler Planungsverband Würzburg, Geschäftsstelle Karlstadt 

- Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, Nürnberg 

- Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, Würzburg 

- Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn (weitergeleitet 
von Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München, München-Neuhausen)  

- Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain 

- Gemeinde Birkenfeld (mit Fristverlängerung) 

- Mainfranken Netze GmbH  

- Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Geologie  

- Landratsamt Main-Spessart, Immissionsschutz 

- Landratsamt Main-Spessart, Baurecht 

- TransnetBW GmbH Bauleitplanung (für Suedlink), Stuttgart (nach zweimaliger Fristverlängerung) 

- Landratsamt Würzburg, Wasserrecht und Bodenschutz 

 
 
1. Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Würzburg, Stellungnahme vom 
21.06.2022  

„Mit den vorgelegten Teilflächennutzungsplan besteht Einvernehmen.  
Bei der weiteren Standortplanung wird um eine flächensparende, an den vorhandenen Wegen 
orientierte Planung gebeten. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist wichtig, dass auch Aussiedlungsstandorte (auch im Nachbar-
landkreis wie z.B. auf der Flurnummer 2659 und 2660 Gem. Birkenfeld) berücksichtigt werden, 
wenn Abstände zur Wohnbebauung gemessen werden.“ 
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Beschlussempfehlung 
Die Hinweise zur flächensparenden, an den vorhandenen Wegen orientierten Planung werden 
zur Kenntnis genommen und auf den nachfolgenden Planungsebenen – schon aus Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen – berücksichtigt. 
Die Aussiedlerstandorte werden bei der Messung der Abstände zur Wohnbebauung auf der 
nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans mit den konkreten Standorten der Windenergieanla-
gen berücksichtigt. 
 
 
9. Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg, Stellungnahme vom 07.06.2022 
 
„gegen die o. g. Flächennutzungsplan-Änderung bestehen keine flurbereinigungsrechtlichen Be-
denken. 
Im Bereich der oben genannten Bauleitplanung wird derzeit ein Flurneuordnungsverfahren 
durchgeführt (Waldneuordnung Greußenheim 4). Die Neuverteilung des Grundbesitzes ist bereits 
erfolgt, Grundbuch und Kataster wurden noch nicht umgeschrieben. 
 
Die Teilbereiche 1 und 2 tangieren das o. g. Verfahrensgebiet nicht. Der Teilbereich 3 und das o. 
g. Verfahrensgebiet überschneiden sich teilweise.“ 
 
Beschlussempfehlung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
13. Landratsamt Würzburg, Bauplanungsrecht, Stellungnahme vom 06.07.2022 
 
„Der Teilbereich 1, der im wirksamen FNP als „Sondergebiet Windkraftanlagen“ dargestellt, die-
ser soll wieder komplett in „Fläche für die Landwirtschaft“ geändert werden. 
Es wird daher gebeten, die Beschriftung „Die Zulassung von Windkraftanlagen im Sondergebiet 
1……….“, die sich noch in der Plandarstellung befindet, herauszunehmen. 
Der Teilbereich 2, der im wirksamen FNP als „Sondergebiet Windkraftanlagen“ dargestellt ist, soll 
um einen kleinen Teilbereich verkleinert werden und diese Fläche wieder als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dargestellt werden. 
Auf der Gemarkung Greußenheim soll ein großes neues Sondergebiet für Windkraftanlagen ent-
stehen. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als „Flächen für die Landwirt-
schaft“ dargestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Fachstellen, insbesondere des Immissions-
schutzes bestehen aus bauplanungsrechtlicher, technischer Sicht keine Einwände.“ 
 
 
Beschlussempfehlung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Beschriftung bei Sondergebiet 1 wird abge-
deckt, damit sie nicht mehr erscheint. 
 
 
15. Landratsamt Würzburg, Immissionsschutz, Stellungnahme vom 24.06.2022 
 
„3. Im Rahmen des Verfahrens 2015 wurde eine Stellungnahme des Immissionsschutzes abge-
geben (FTS vom 28.09.2015). Die damals getroffenen Aussagen gelten weiterhin und wurden im 
Folgenden lediglich angepasst und um Aussagen aus dem Umweltbericht ergänzt. 
 
4. Bei der immissionsschutzfachlichen Beurteilung von Windkraftanlagen sind Geräusche und 
Auswirkungen durch rotierenden Schattenwurf relevant. 
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5. Gegen die Reduzierung der Sondergebietsfläche WKA nördlich von Hettstadt und Streichung 
der Sondergebietsfläche am „Ameisenberg“ Greußenheim bestehen seitens des Immissions-
schutzes keine Einwände.  
 
6. Neues Sondergebiet nordwestlich von Greußenheim: 
Gemäß der schalltechnischen Planungshinweise für Windparks des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt ist zwischen dem Rand einer Windfarm [Summenschallleistungspegel 110 dB(A)] und 
einem allgemeinen Wohngebiet i.d.R. ein Mindestabstand von 800 m ausreichend, wenn das 
schutzbedürftige Gebiet durch Anlagenlärm nicht vorbelastet ist. Zu einem Dorfgebiet oder 
Mischgebiet reicht i.d.R. ein Abstand von 500 m und zu Wohnnutzungen im Gewerbegebiet ein 
ist ein Abstand von mind. 300 m ausreichend. 
Laut Umweltbericht ist eine Vorbelastung der betroffenen Gebiete (v.a. bzgl. Lärm) nicht gegeben 
und aufgrund des Abstandes des Sondergebietes Windkraft (Teilbereich 3) von mind. 1.150 m 
zur nähesten Wohnbebauung (in Greußenheim) seien keine Beeinträchtigungen durch Schat-
tenwurf zu erwarten. 
Im vorliegenden Fall sind die nächsten vorhandenen und nach Flächennutzungsplan möglichen 
schutzbedürftigen Wohnbauflächen der Gemeinden Greußenheim, Uettingen und Remlingen 
mehr als 800 m entfernt. Der Abstand zum nächsten Wohngebiet nach FNP (Greußenheim) be-
trägt laut Messung in RIS ca. 1km. Der Abstand zum Johannishof (Aussiedlerhof nordöstlich) 
beträgt ca. 550 m.  
 
Im Rahmen der erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist mittels 
entsprechender Fachgutachten nachzuweisen, dass bzw. unter welchen Voraussetzungen keine 
unzulässigen Geräusch- und Schattenwurf- Beeinträchtigungen infolge des Windparks zu erwar-
ten sind. Hierbei sind im vorliegenden Fall auch Geräuschvorbelastungen zu beachten (Indust-
riegebiet „Untere Mühle“, Windpark Uettingen). 
Ansonsten bestehen aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine Einwände.“ 
 
Beschlussempfehlung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, insbesondere der Hinweis, dass im Rahmen der 
erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren  
mittels entsprechender Fachgutachten nachzuweisen ist, dass bzw. unter welchen Vorausset-
zungen keine unzulässigen Geräusch- und Schattenwurf- Beeinträchtigungen infolge des Wind-
parks zu erwarten sind.  
 
 
18. Landratsamt Würzburg, Naturschutz, Stellungnahme vom 24.06.2022 
 
„Der Änderung des Flächennutzungsplanes stehen keine grundlegenden naturschutzfachlichen 
Belange, wie Schutzgebiete, entgegen. 
Ob durch die Verwirklichung der WEA artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt werden 
können und, wenn ja, ob diese durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden können ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellbar. Dies ist im Rahmen der Genehmigungsplanung im Ein-
zelfall durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung festzustellen.“  
 
Beschlussempfehlung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, im Rahmen der Genehmigungsplanung ist für den 
konkreten Fall durch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung festzustellen, ob artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände erfüllt werden können und ob diese durch entsprechende Maß-
nahmen vermieden werden können. 
 
 
19. Regionaler Planungsverband Würzburg, Geschäftsstelle Karlstadt, Stellungnahme vom 
24.06.2022 
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„1. Teilbereich 1 
Mit der vorliegenden Änderung soll eine bereits als „Fläche für die Konzentration von Windkraft-
anlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ ausgewiesene 
Fläche im Nordosten des Gemeindegebietes von Greußenheim gestrichen und wieder als „Flä-
che für Landwirtschaft“ dargestellt werden. Damit erfolgt eine Anpassung an den Regionalplan, 
der in diesem Bereich ein Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung als Ziel der Raumordnung fest-
gelegt(Ziel B X 5.1.5 RP2). Maßgebend für den Ausschluss waren die Lage im Bereich des Kor-
ridors der Nachtiefflugstrecke für Hubschrauber des Militärflughafens Niederstetten (harte 
Tabuzone) sowie im Planungskorridor der raumgeordneten Trasse der B 26n (Flächenbezogene 
Einzelfallbetrachtung) und die teilweise Lage im Abstandspuffer von 500 m zu Wohnnutzungen 
im Außenbereich (weiches Tabukriterium). Mit Streichung der Fläche wird der Anpassungspflicht 
der Bauleitpläne an den Zielen der Raumordnung Rechnung getragen (vgl. § 1 Abs. 4 BauGB).  
Aus raumordnerischer Sicht besteht somit Einverständnis mit dieser geplanten Änderung. 
 
Hinweis: Die in der Begründung getroffene Aussage(Kap. 1 in Teil A der Begründung, S. 3), dass 
in der Fortschreibung des Regionalplans (12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans) ein 
Vorranggebiet am „Ameisenberg“ in der Gemeinde Greußenheim gestrichen wurde, ist nicht kor-
rekt. Vielmehr hat die Regionalplanung in ihrem Steuerungskonzept die bereits bestehende Kon-
zentrationszonenplanung für Windenergieanlagenberücksichtigt und in ihre raumordnerische Ab-
wägung einbezogen(vgl. Gegenstromprinzip, Art.1 Abs. 3 i.V.m. Art. 17 Nr. 4 BayLplG). Eine 
Übernahme der in der kommunalen Bauleitplanung dargestellten Fläche erfolgte nicht, da eine 
Vereinbarkeit mit den regionalplanerischen Kriterien(s.o.) nicht gegeben war. 
Die Begründung sollte zu diesem Aspekt angepasst werden. 
 
 
2. Teilbereich 2 
Mit der vorliegenden Änderung soll eine bereits als „Fläche für die Konzentration von Windkraft-
anlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ ausgewiesenen 
Fläche an der nördlichen Gemeindegrenze zu Leinach in der Gemeinde Hettstadt auf die im Re-
gionalplan als Vorranggebiet für Windkraft südwestlich Leinach (WK 18) dargestellten Fläche um 
ca. 1,5 ha im Süden auf ca. 7,6 ha reduziert und wieder als „Fläche für Landwirtschaft“ dargestellt 
werden. Damit soll eine Anpassung an den Regionalplanerfolgen, der in diesem Bereich ein Aus-
schlussgebiet für Windkraftnutzung als Ziel der Raumordnung festgelegt. Maßgebend für den 
Ausschluss war die Lage der südlichen Teilfläche im Bereich des äußeren Anlagenschutzbe-
reichs der Flugsicherungsanlage des VOR Würzburg (Restriktionskriterium), dass keine Festle-
gung als Vorranggebiet für Windkraftnutzung zuließ.  
Mit Blick auf die Anpassungspflicht ist im vorliegenden Fall die im Ziel B X 5.1.5 festgelegte Aus-
nahme von der Ausschlussregelung von Bedeutung. Hiernach genießen Sondergebiete bzw. 
Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung, die in kommunalen Flächennutzungsplänen beim 
Inkrafttreten der Zwölften Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2) 
vom 23. Dezember 2016 bereits rechtswirksam waren, Bestandsschutz. Auch wurde mittlerweile 
(2021) die Flugnavigationsanlage des VOR Würzburg außer Betrieb genommen, so dass das 
Restriktionskriterium keine Anwendung mehr findet. Eine Reduzierung der Konzentrationsfläche 
auf die Grenze des Vorranggebietes WK 18 ist daher nicht geboten. 
Somit stellt aus raumordnerischer Sicht die Ausweisung des Sondergebiets keinen Widerspruch 
zu regionalplanerischen Belangen dar, es bestehen jedoch auch keine Einwände gegen eine 
Rücknahme. 
 
Hinweis: Die in der Begründung getroffene Aussage (Kap. 1 in Teil A der Begründung, S. 3), 
dass in der Fortschreibung des Regionalplans (12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans) 
das Vorranggebiet WK 18 an der nördlichen Gemeindegrenze zu Leinach in der Gemeinde Hett-
stadt in der Flächenausdehnung reduziert wurde, ist nicht korrekt. Vielmehr hat die Regionalpla-
nung in ihrem Steuerungskonzept die bereits bestehende Konzentrationszonenplanung für Wind-
energie-anlagen berücksichtigt und in ihre raumordnerische Abwägung einbezogen (vgl. Gegens-
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tromprinzip, Art.1 Abs. 3 i.V.m. Art. 17 Nr. 4 BayLplG). Eine Übernahme der in der kommunalen 
Bauleit-planung dargestellten Fläche als Vorranggebiet erfolgte nicht, da eine Vereinbarkeit mit 
den regionalplanerischen Kriterien (s.o.) nicht gegeben war. Als Begründung für die Reduzierung 
der Fläche nördlich Hettstadt(Kap. 2.3 in Teil A der Begründung, S. 6) wird folgender Passus aus 
dem Regionalplan (Begründung zum Ziel B X5.1.3)herangezogen: „Das Vorranggebiet WK 18 
„Südöstlich Leinach“ liegt teilweise in der geplanten Trinkwasserschutzzone III …“). Hierbei han-
delt es sich jedoch nicht um die Begründung für die nicht erfolgte Übernahme der nördlichen Teil-
fläche, sondern um Hinweise zu dem Vorranggebiet WK 18, die bei der konkreten Standortpla-
nung und im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden sollen. 
Auch dieser Passus sollte in der Begründung angepasst werden. 
 
3.Teilbereich3 
3.1Vorgaben der Raumordnung 
Mit der vorliegenden Änderung soll die Fläche des Vorranggebietes für Windkraft WK 14 „Nord-
westlich von Greußenheim“ sowie des Vorbehaltsgebietes für Windkraft WK 31 „Nordwestlich 
von Greußenheim“ in die Bauleitplanung übernommen und – unter Berücksichtigung kleinräumi-
ger örtlicher Anpassungen – als „Flächen für die Konzentration von Windkraftanlagen gemäß § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ (nachfolgend verkürzt als „Son-
dergebiet Windkraft“ bezeichnet) dargestellt werden. 
Die Planung trägt den Festlegungen 6.2.1 LEP sowie B X 1.1 und 1.2 RP2 Rechnung, wonach 
erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind und in allen Teilräumen der 
Region eine sichere, kostengünstige, umweltschonende und nach Energieträgern breit diversifi-
zierte Energieversorgung angestrebt werden soll. 
Mit der Anpassung des Bauleitplanes an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) und der 
Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung wird den Vorgaben der Raumordnung 
grundsätzlich Rechnung getragen. Mit der grundstücksscharfen Festlegung des Mit der grund-
stücksscharfen Festlegung des „Sondergebietes Windkraft“ erfolgt eine Konkretisierung (Feinab-
grenzung) des regionalplanerisch festgelegten Vorranggebietes WK 14 und des Vorbehaltsgebie-
tes WK 31. Dabei ist festzustellen, dass Teile des Geltungsbereiches im Nordwesten sowie im 
Osten in das Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung hineinragen(Ziel B X 5.1.5 RP2).  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zeichnerischen Darstellungen im Regionalplan wegen 
des eher abstrakten Steuerungsanspruchs nicht parzellenscharf sind. Die Festlegungen der Vor-
rang-und Vorbehaltsgebiete werden im Maßstab 1:100.000 mit einer "offenen" Signatur verbind-
lich; es bleibt – wie bei allen regionalplanerischen Gebietsausweisungen – eine zeichnerische 
Unschärfe im Randbereich. Daher kann aber im Einzelfall auch eine Abweichung von den Aus-
schlusskriterien des Regionalplankonzeptes möglich sein. Dies erfordert zum einen zwingend die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Fachstellen bzw. Träger öffentlicher Belange und kann zum 
anderen nur im Rahmen der zeichnerischen Unschärfe – also im eindeutigen räumlichen Zu-
sammenhang mit dem ausgewiesenen Gebiet – erfolgen. Für die Abweichung maßgeblich sind 
die Ausschlusskriterien „Artenschutz“ und „Militärische Belange“: „ 
 
3.1.1Artenschutz 
Die Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für wildlebende Pflanzen und Tiere ist Vo-
raussetzung für den Erhalt der Biodiversität sowie der genetischen Vielfalt und des genetischen 
Potenzials der wildlebenden Arten (vgl. Grundsatz 7.1.6 LEP). 
Relevant ist bei Windkraftanlagen im Wesentlichen die Prüfung möglicher Verstöße gegen das 
Tötungs- und Verletzungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG aufgrund der Kollision mit den 
Rotoren. Entsprechend der Anforderung artenschutzrechtliche Belange angemessen in die Ab-
wägung einzustellen, liegt dem regionsweiten Steuerungskonzept des Regionalplans Würzburg 
eine regionsweit vereinheitlichte Bewertung des Artenschutzes (Vogel- und Fledermausschutz) 
zugrunde (vgl. Begründung zum Ziel B X 5.1.2). Damit soll ausgeschlossen werden, dass arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände einer Verwirklichung der planerischen Ziele entgegenste-
hen. Maßgebend für die regionalplanerischen Festlegungen zum Zeitpunkt der Regionalplanfort-
schreibung (2013 bis 2016) war ein im Jahr 2015 aktuell kartierter Brutplatz des kollisionsgefähr-
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deten Rotmilans am Büchelberg1. Zum Schutz des Rotmilans wurde in Abstimmung mit der Hö-
heren Naturschutzbehörde der engere Prüfbereich von 1.000m um den bekannten und aktuellen 
Brutplatz vorsorgend ausgeschlossen (weiches Tabukriterium). In den Räumen mit sehr hohem 
artspezifischem Konfliktpotenzial ist davon auszugehen, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 
44 BNatSchG voraussichtlich eintreten oder nicht mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden 
können. Für den Prüfbereich von 1.000m bis 1.500m um den Brutplatz erfolgte die Festlegung 
des Vorbehaltsgebietes WK 31.Zusätzlich wurde in der Begründung zum Vorranggebiet WK 14 
und zum Vorbehaltsgebiet WK 31 darauf hingewiesen, dass aufgrund der Nähe zu Brutvorkom-
men des Rotmilans mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüfaufwand zu rechnen ist (vgl. 
Begründung zu B X 5.1.3 [Z] und 5.1.4 [G] RP 2). 
Mit der grundstücksscharfen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes WK 31 mit kleinräumigen 
örtlichen Anpassungen(Ausweitung in nordwestlicher Richtung) wird das Ausschlusskriteri-
um„1.000 m Abstand zum Brutplatz des Rotmilans“ am Büchelberg (Erfassung 2015) berührt. 
Wie eingangs dargelegt, erfordert die Abweichung von dem Ausschlusskriterium zwingend die 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Hiernach wäre zu prüfen, ob weiterhin An-
haltspunkte für das Vorliegen eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos vorlie-
gen, die die Einhaltung des 1.000m Abstandes begründen würden. 
Im Umweltbericht selbst findet sich kein Hinweis auf aktuelle Brutplätze kollisionsgefährdeter 
Greifvogelarten, vielmehr wird auf bekannte Vorkommen insbesondere des Rotmilans, Schwarz-
milans und des Baumfalken im Umfeld der Waldrandbereiche und Offenlandlebensräume und 
mögliche Konflikte durch Kollisionsgefährdung bei Flügen zwischen Brutstandorten und Nah-
rungslebensräumen verwiesen. Ferner wird dargelegt, dass sich auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes die detaillierten Auswirkungen der einzelnen Anlagen auf streng geschützte Tierar-
ten noch nicht abschließend beurteilen lassen, da diese insbesondere von der Art, dem Standort 
und der Stellung der einzelnen Windkraftanlagen zueinander abhängen. Im Ergebnis werden 
mögliche Beeinträchtigungen streng geschützter Arten durch die geplanten Windkraftanlagen 
nicht ausgeschlossen und darauf verwiesen, dass diese auf der Ebene des Genehmigungsan-
trags in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich Brutvögeln und Fledermäusen 
zu überprüfen sind. Auf dieser Basis könnten dann geeignete Maßnahmen zur Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Tatbestände (Kollisionsrisiko) getroffen werden. 
Letztendlich obliegt die fachliche Beurteilung der örtlich zuständigen Naturschutzbehörde. Deren 
Stellungnahme kommt in der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. 
 
Hinweis zur Begründung/Umweltbericht: Die Begründung und der Umweltbericht sind auf den 
Windenergie-Erlass vom 19. Juli 2016 abzustellen. 
 
3.1.2 Berücksichtigung Militärische Belange 
Mit der grundstücksscharfen Konkretisierung des Vorranggebietes WK 14 sowie des Vorbehalts-
gebietes WK 31 mit kleinräumigen örtlicher Anpassungen ragen Teile des Geltungsbereichs im 
Osten in das Ausschlussgebiet hinein. Maßgeblich für die Begrenzung des Vorrang- und Vorbe-
haltsgebietes ist die Hubschraubertiefflugstrecke des Militärflughafens Niederstetten, die bei Tag 
und Nacht geflogen werden. Zu beiden Seiten der Routen dürfen im Abstand von 1,5 km keine 
Hindernisse vorhanden sein. Entsprechend den Empfehlungen des Windenergie-Erlasses wur-
den die Hubschraubertiefflugstrecken einschließlich eines 3 km breiten Korridors generell zur 
Wahrung der Belange des Militärs im Regionalplan als Ausschlussgebiete definiert (harte 
Tabukriterien). 
Wie eingangs dargelegt, erfordert die Abweichung von dem Ausschlusskriterium zwingend die 
Zustimmung bzw. eine Einzelfallprüfung durch die Bundeswehr. Vor diesem Hintergrund bitten 
wir, sofern noch nicht geschehen, die zuständige Fachstelle (Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3) zu beteiligen. 
Darüber hinaus sind aus regionalplanerischer Sicht keine weiteren Hinweise veranlasst.“ 
 

                                                    
1 Windpark Greußenheim; Zwischenstand zu den Faunistischen Bestandsaufnahmen im Rahmen der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP), August 2015 
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Beschlussempfehlung 
Die Hinweise auf die Anpassungen der in der Begründung getroffenen Aussagen zur Fortschrei-
bung des Regionalplans werden berücksichtigt, die Texte entsprechend angepasst. 
 
 
 
20. Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, Stellungnahme vom 25.05.2022 
 
„die Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern – erhebt gegen den Planentwurf keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
Mit der Störung von Flugsicherungseinrichtungen (Vollzug des § 18a LuftVG) ist aktuell nicht zu 
rechnen. 
 
Es besteht allerdings folgender Vorbehalt: 
Im immissionsschutzrechtlichen Verfahren muss Windkraftanlagen über 100 m Höhe luftrechtlich 
zugestimmt werden (siehe § 14 LuftVG). Insofern darf die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
als Gutachterstelle keinen Einwand gegen die zu beurteilende/n Windkraftanlage/n erheben. Dies 
würde zu einer Versagung der Zustimmung führen. Kennzeichnungsmaßnahmen an Windkraft-
anlagen über 100 m Höhe sind zum Schutz der Luftfahrt obligatorisch. Die Technik einer be-
darfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) steht vorbehaltlich der Einzelfallprüfung grundsätz-
lich zur Verfügung. 
 
 
Wegen der relativen Nähe der Plangebiete zu den Flugplätzen Würzburg-Schenkenturm, Hett-
stadt und dem Fluggelände am Hofgut Lumee-Sophia (siehe Anlagen) bitten wir um Beteiligung 
dieser Stellen im Verfahren: 
 
Flugsport-Club Würzburg e.V. 
Flugplatz Schenkenturm 
97080 Würzburg 
info@fscw.de 
 
Fluggruppe Hermann Köhl Würzburg e.V. 
Motorflugschule Würzburg 
Flugplatz 
97265 Hettstadt 
info@flugplatz-hettstadt.de 
 
Hofgut Lumee-Sophia 
Gutshof 
97259 Greußenheim 
info@hofgut-lumee-sophia.de“ 
 
Beschlussempfehlung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB werden auch die genannten Flugplätze und 
Fluggelände beteiligt. 
 
 
21. Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, Würzburg, Stellung-
nahme vom 23.06.2022 

„1. Teilbereich 1 
Mit der vorliegenden Änderung soll eine bereits als „Fläche für die Konzentration von Windkraft-
anlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ ausgewiesene 
Fläche im Nordosten des Gemeindegebietes von Greußenheim gestrichen und wieder als „Flä-
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che für Landwirtschaft“ dargestellt werden. Damit erfolgt eine Anpassung an den Regionalplan, 
der in diesem Bereich ein Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung als Ziel der Raumordnung fest-
gelegt(Ziel B X 5.1.5 RP2). Maßgebend für den Ausschluss waren die Lage im Bereich des Kor-
ridors der Nachtiefflugstrecke für Hubschrauber des Militärflughafens Niederstetten (harte 
Tabuzone) sowie im Planungskorridor der raumgeordneten Trasse der B 26n (Flächenbezogene 
Einzelfallbetrachtung) und die teilweise Lage im Abstandspuffer von 500 m zu Wohnnutzungen 
im Außenbereich (weiches Tabukriterium). Mit Streichung der Fläche wird der Anpassungspflicht 
der Bauleitpläne an den Zielen der Raumordnung Rechnung getragen (vgl. § 1 Abs. 4 BauGB).  
Aus raumordnerischer Sicht besteht somit Einverständnis mit dieser geplanten Änderung. 
 
Hinweis: Die in der Begründung getroffene Aussage(Kap. 1 in Teil A der Begründung, S. 3), dass 
in der Fortschreibung des Regionalplans (12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans) ein 
Vorranggebiet am „Ameisenberg“ in der Gemeinde Greußenheim gestrichen wurde, ist nicht kor-
rekt. Vielmehr hat die Regionalplanung in ihrem Steuerungskonzept die bereits bestehende Kon-
zentrationszonenplanung für Windenergieanlagenberücksichtigt und in ihre raumordnerische Ab-
wägung einbezogen(vgl. Gegenstromprinzip, Art.1 Abs. 3 i.V.m. Art. 17 Nr. 4 BayLplG). Eine 
Übernahme der in der kommunalen Bauleitplanung dargestellten Fläche erfolgte nicht, da eine 
Vereinbarkeit mit den regionalplanerischen Kriterien(s.o.) nicht gegeben war. 
Die Begründung sollte zu diesem Aspekt angepasst werden. 
 
 
2. Teilbereich 2 
Mit der vorliegenden Änderung soll eine bereits als „Fläche für die Konzentration von Windkraft-
anlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ ausgewiesenen 
Fläche an der nördlichen Gemeindegrenze zu Leinach in der Gemeinde Hettstadt auf die im Re-
gionalplan als Vorranggebiet für Windkraft südwestlich Leinach (WK 18) dargestellten Fläche um 
ca. 1,5 ha im Süden auf ca. 7,6 ha reduziert und wieder als „Fläche für Landwirtschaft“ dargestellt 
werden. Damit soll eine Anpassung an den Regionalplanerfolgen, der in diesem Bereich ein Aus-
schlussgebiet für Windkraftnutzung als Ziel der Raumordnung festgelegt. Maßgebend für den 
Ausschluss war die Lage der südlichen Teilfläche im Bereich des äußeren Anlagenschutzbe-
reichs der Flugsicherungsanlage des VOR Würzburg (Restriktionskriterium), dass keine Festle-
gung als Vorranggebiet für Windkraftnutzung zuließ.  
Mit Blick auf die Anpassungspflicht ist im vorliegenden Fall die im Ziel B X 5.1.5 festgelegte Aus-
nahme von der Ausschlussregelung von Bedeutung. Hiernach genießen Sondergebiete bzw. 
Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung, die in kommunalen Flächennutzungsplänen beim 
Inkrafttreten der Zwölften Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2) 
vom 23. Dezember 2016 bereits rechtswirksam waren, Bestandsschutz. Auch wurde mittlerweile 
(2021) die Flugnavigationsanlage des VOR Würzburg außer Betrieb genommen, so dass das 
Restriktionskriterium keine Anwendung mehr findet. Eine Reduzierung der Konzentrationsfläche 
auf die Grenze des Vorranggebietes WK 18 ist daher nicht geboten. 
Somit stellt aus raumordnerischer Sicht die Ausweisung des Sondergebiets keinen Widerspruch 
zu regionalplanerischen Belangen dar, es bestehen jedoch auch keine Einwände gegen eine 
Rücknahme. 
 
Hinweis: Die in der Begründung getroffene Aussage (Kap. 1 in Teil A der Begründung, S. 3), 
dass in der Fortschreibung des Regionalplans (12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans) 
das Vorranggebiet WK 18 an der nördlichen Gemeindegrenze zu Leinach in der Gemeinde Hett-
stadt in der Flächenausdehnung reduziert wurde, ist nicht korrekt. Vielmehr hat die Regionalpla-
nung in ihrem Steuerungskonzept die bereits bestehende Konzentrationszonenplanung für Wind-
energieanlagen berücksichtigt und in ihre raumordnerische Abwägung einbezogen (vgl. Gegens-
tromprinzip, Art.1 Abs. 3 i.V.m. Art. 17 Nr. 4 BayLplG). Eine Übernahme der in der kommunalen 
Bauleitplanung dargestellten Fläche als Vorranggebiet erfolgte nicht, da eine Vereinbarkeit mit 
den regionalplanerischen Kriterien (s.o.) nicht gegeben war. Als Begründung für die Reduzierung 
der Fläche nördlich Hettstadt(Kap. 2.3 in Teil A der Begründung, S. 6) wird folgender Passus aus 
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dem Regionalplan (Begründung zum Ziel B X5.1.3)herangezogen: „Das Vorranggebiet WK 18 
„Südöstlich Leinach“ liegt teilweise in der geplanten Trinkwasserschutzzone III …“). Hierbei han-
delt es sich jedoch nicht um die Begründung für die nicht erfolgte Übernahme der nördlichen Teil-
fläche, sondern um Hinweise zu dem Vorranggebiet WK 18, die bei der konkreten Standortpla-
nung und im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden sollen. 
Auch dieser Passus sollte in der Begründung angepasst werden. 
 
3.Teilbereich3 
3.1Vorgaben der Raumordnung 
Mit der vorliegenden Änderung soll die Fläche des Vorranggebietes für Windkraft WK 14 „Nord-
westlich von Greußenheim“ sowie des Vorbehaltsgebietes für Windkraft WK 31 „Nordwestlich 
von Greußenheim“ in die Bauleitplanung übernommen und – unter Berücksichtigung kleinräumi-
ger örtlicher Anpassungen – als „Flächen für die Konzentration von Windkraftanlagen gemäß § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger Nebenanlagen“ (nachfolgend verkürzt als „Son-
dergebiet Windkraft“ bezeichnet) dargestellt werden. 
Die Planung trägt den Festlegungen 6.2.1 LEP sowie B X 1.1 und 1.2 RP2 Rechnung, wonach 
erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind und in allen Teilräumen der 
Region eine sichere, kostengünstige, umweltschonende und nach Energieträgern breit diversifi-
zierte Energieversorgung angestrebt werden soll. 
Mit der Anpassung des Bauleitplanes an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) und der 
Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung wird den Vorgaben der Raumordnung 
grundsätzlich Rechnung getragen. Mit der grundstücksscharfen Festlegung des Mit der grund-
stücksscharfen Festlegung des „Sondergebietes Windkraft“ erfolgt eine Konkretisierung (Feinab-
grenzung) des regionalplanerisch festgelegten Vorranggebietes WK 14 und des Vorbehaltsgebie-
tes WK 31. Dabei ist festzustellen, dass Teile des Geltungsbereiches im Nordwesten sowie im 
Osten in das Ausschlussgebiet für Windkraftnutzung hineinragen(Ziel B X 5.1.5 RP2).  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zeichnerischen Darstellungen im Regionalplan wegen 
des eher abstrakten Steuerungsanspruchs nicht parzellenscharf sind. Die Festlegungen der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete werden im Maßstab 1:100.000 mit einer "offenen" Signatur verbind-
lich; es bleibt – wie bei allen regionalplanerischen Gebietsausweisungen – eine zeichnerische 
Unschärfe im Randbereich. Daher kann aber im Einzelfall auch eine Abweichung von den Aus-
schlusskriterien des Regionalplankonzeptes möglich sein. Dies erfordert zum einen zwingend die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Fachstellen bzw. Träger öffentlicher Belange und kann zum 
anderen nur im Rahmen der zeichnerischen Unschärfe – also im eindeutigen räumlichen Zu-
sammenhang mit dem ausgewiesenen Gebiet – erfolgen. Für die Abweichung maßgeblich sind 
die Ausschlusskriterien „Artenschutz“ und „Militärische Belange“: „ 
 
3.1.1Artenschutz 
Die Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für wildlebende Pflanzen und Tiere ist Vo-
raussetzung für den Erhalt der Biodiversität sowie der genetischen Vielfalt und des genetischen 
Potenzials der wildlebenden Arten (vgl. Grundsatz 7.1.6 LEP). 
Relevant ist bei Windkraftanlagen im Wesentlichen die Prüfung möglicher Verstöße gegen das 
Tötungs- und Verletzungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG aufgrund der Kollision mit den 
Rotoren. Entsprechend der Anforderung artenschutzrechtliche Belange angemessen in die Ab-
wägung einzustellen, liegt dem regionsweiten Steuerungskonzept des Regionalplans Würzburg 
eine regionsweit vereinheitlichte Bewertung des Artenschutzes (Vogel- und Fledermausschutz) 
zugrunde (vgl. Begründung zum Ziel B X 5.1.2). Damit soll ausgeschlossen werden, dass arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände einer Verwirklichung der planerischen Ziele entgegenste-
hen. Maßgebend für die regionalplanerischen Festlegungen zum Zeitpunkt der Regionalplanfort-
schreibung (2013 bis 2016) war ein im Jahr 2015 aktuell kartierter Brutplatz des kollisionsgefähr-
deten Rotmilans am Büchelberg2. Zum Schutz des Rotmilans wurde in Abstimmung mit der Hö-
heren Naturschutzbehörde der engere Prüfbereich von 1.000m um den bekannten und aktuellen 

                                                    
2 Windpark Greußenheim; Zwischenstand zu den Faunistischen Bestandsaufnahmen im Rahmen der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP), August 2015 
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Brutplatz vorsorgend ausgeschlossen (weiches Tabukriterium). In den Räumen mit sehr hohem 
artspezifischem Konfliktpotenzial ist davon auszugehen, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 
44 BNatSchG voraussichtlich eintreten oder nicht mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden 
können. Für den Prüfbereich von 1.000m bis 1.500m um den Brutplatz erfolgte die Festlegung 
des Vorbehaltsgebietes WK 31.Zusätzlich wurde in der Begründung zum Vorranggebiet WK 14 
und zum Vorbehaltsgebiet WK 31 darauf hingewiesen, dass aufgrund der Nähe zu Brutvorkom-
men des Rotmilans mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüfaufwand zu rechnen ist (vgl. 
Begründung zu B X 5.1.3 [Z] und 5.1.4 [G] RP 2). 
Mit der grundstücksscharfen Konkretisierung des Vorbehaltsgebietes WK 31 mit kleinräumigen 
örtlichen Anpassungen(Ausweitung in nordwestlicher Richtung) wird das Ausschlusskriteri-
um„1.000 m Abstand zum Brutplatz des Rotmilans“ am Büchelberg (Erfassung 2015) berührt. 
Wie eingangs dargelegt, erfordert die Abweichung von dem Ausschlusskriterium zwingend die 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Hiernach wäre zu prüfen, ob weiterhin An-
haltspunkte für das Vorliegen eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos vorlie-
gen, die die Einhaltung des 1.000m Abstandes begründen würden. 
Im Umweltbericht selbst findet sich kein Hinweis auf aktuelle Brutplätze kollisionsgefährdeter 
Greifvogelarten, vielmehr wird auf bekannte Vorkommen insbesondere des Rotmilans, Schwarz-
milans und des Baumfalken im Umfeld der Waldrandbereiche und Offenlandlebensräume und 
mögliche Konflikte durch Kollisionsgefährdung bei Flügen zwischen Brutstandorten und Nah-
rungslebensräumen verwiesen. Ferner wird dargelegt, dass sich auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes die detaillierten Auswirkungen der einzelnen Anlagen auf streng geschützte Tierar-
ten noch nicht abschließend beurteilen lassen, da diese insbesondere von der Art, dem Standort 
und der Stellung der einzelnen Windkraftanlagen zueinander abhängen. Im Ergebnis werden 
mögliche Beeinträchtigungen streng geschützter Arten durch die geplanten Windkraftanlagen 
nicht ausgeschlossen und darauf verwiesen, dass diese auf der Ebene des Genehmigungsan-
trags in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich Brutvögeln und Fledermäusen 
zu überprüfen sind. Auf dieser Basis könnten dann geeignete Maßnahmen zur Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Tatbestände (Kollisionsrisiko) getroffen werden. 
Letztendlich obliegt die fachliche Beurteilung der örtlich zuständigen Naturschutzbehörde. Deren 
Stellungnahme kommt in der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. 
 
Hinweis zur Begründung/Umweltbericht: Die Begründung und der Umweltbericht sind auf den 
Windenergie-Erlass vom 19. Juli 2016 abzustellen. 
 
3.1.2 Berücksichtigung Militärische Belange 
Mit der grundstücksscharfen Konkretisierung des Vorranggebietes WK 14 sowie des Vorbehalts-
gebietes WK 31 mit kleinräumigen örtlicher Anpassungen ragen Teile des Geltungsbereichs im 
Osten in das Ausschlussgebiet hinein. Maßgeblich für die Begrenzung des Vorrang- und Vorbe-
haltsgebietes ist die Hubschraubertiefflugstrecke des Militärflughafens Niederstetten, die bei Tag 
und Nacht geflogen werden. Zu beiden Seiten der Routen dürfen im Abstand von 1,5 km keine 
Hindernisse vorhanden sein. Entsprechend den Empfehlungen des Windenergie-Erlasses wur-
den die Hubschraubertiefflugstrecken einschließlich eines 3 km breiten Korridors generell zur 
Wahrung der Belange des Militärs im Regionalplan als Ausschlussgebiete definiert (harte 
Tabukriterien). 
Wie eingangs dargelegt, erfordert die Abweichung von dem Ausschlusskriterium zwingend die 
Zustimmung bzw. eine Einzelfallprüfung durch die Bundeswehr. Vor diesem Hintergrund bitten 
wir, sofern noch nicht geschehen, die zuständige Fachstelle (Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3) zu beteiligen. 
Bitte lassen Sie uns nach Abschluss die rechtskräftige Fassung des Flächennutzungsplans mit 
Begründung auf digitalem Wege (Art. 30 BayLplG) an folgende E-Mail-Adresse zukommen: post-
stelle@reg-ufr.bayern.de. Vielen Dank! 
Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. 
Diese Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind zu beachten und zu berücksichtigen (Art. 3 
BayLplG). Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.“ 
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Beschlussempfehlung 
Die Hinweise auf die Anpassungen der in der Begründung getroffenen Aussagen zur Fortschrei-
bung des Regionalplans werden berücksichtigt, die Texte entsprechend angepasst. 
 
 
24. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Stellungnahme vom 24.05.2022 
 
„zu o.g. Planungen bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwendungen. 
Ergänzende Hinweise: Der Teilbereich 1 nordöstlich von Greußenheim (Ameisenberg) liegt im 
beantragten Wasserschutzgebiet Zeller Quellstollen. Teilbereich 2 nördlich Hettstadt liegt entge-
gen der Aussagen in der Begründung zum Bebauungsplan nicht mehr im beantragten Wasser-
schutzgebiet.“  
 
Beschlussempfehlung 
Der Hinweis zur Lage außerhalb des beantragten Wasserschutzgebiets wird in der Begründung 
berücksichtigt. 
 
 
25. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Bonn (weitergeleitet von Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München, München-
Neuhausen), Stellungnahme vom 24.05.2022  

 
„Für eine genaue Prüfung wäre es hilfreich, wenn wir die geplanten Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen als shape. Datei oder csv, Datei bekommen könnten.  
Anhand der übermittelten Karte sind die Flächen nur sehr schwer zu lokalisieren. Nach einer ers-
ten Sichtprüfung ist davon auszugehen, dass eine Hubschraubertiefflugstrecke der Bundeswehr 
betroffen ist.“ 
 
Beschlussempfehlung 
Im Zuge der Anhörung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird an das Bundesamt eine zusätzliche Dateiin-
formation mit den shape-Dateien der 3 Änderungsbereiche versandt. 
 
 
30. Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain, Stellungnahme vom 23.06.2022 

 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir in Teilbereichen von Ihrer Planung betroffen sind. 
Genaueres entnehmen Sie bitte unseren beigefügten PDF-Dateien. 
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Aus diesem Grund bitten wir - vor Beginn einer baulichen Maßnahme - um eine detaillierte Be-
schreibung Ihres Bauvorhabens und Offenlegung Ihrer Planvorlagen. Nur so können wir prüfen, 
ob Ihr Bauvorhaben unsere betrieblichen Belange stört und Ihnen unsere Zustimmung gewähren. 
 
Beschlussempfehlung  
Die betroffene Leitung liegt im Teilbereich 2 nördlich Hettstadt und umfasst eine Leitungstrasse 
nördlich außerhalb des Änderungsbereichs sowie eine weitere im Osten, die in den Teilberiech 
hineinragt, für den eine Rücknahme des Sondergebietes Windkraft in eine Fläche für Landwirt-
schaft vorgesehen ist. 
Somit ergeben sich nach derzeitiger Einschätzung mit der Flächennutzungsplanänderung keine 
Beeinträchtigungen der betrieblichen Belange der Fernwasserversorgung Mittelmain durch mög-
liche Bauvorhaben  
 
 
39. Gemeinde Birkenfeld, Stellungnahme/Gemeinderatsbeschluss vom 23.06.2022 
 
Die Gemeinde Birkenfeld hält an der Beschlussfassung vom 19.08.2015, Top Ö 8 fest und lehnt 
damit die v.g. Planung ab.  
 
Auszug aus der Stellungnahme vom 19.08.2015: 
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Beschlussempfehlung: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
Das Landratsamt Main-Spessart (siehe Stellungnahme 51 a) verweist darauf, dass der Abstand 
des Sondergebietes Windkraft WK 14 und WK 31 (Teilbereich 3) von ca. 3100 Meter zur nächst-
gelegenen schutzwürdigen Bebauung im Landkreis Main-Spessart (Birkenfeld) zur Gewährleis-
tung des Immissionsschutzes in der Regel ausreichend ist und deutlich über den Vorgaben des 
Windkrafterlasses (StMI et al. 2011) und des Regionalplans liegt, Beeinträchtigungen durch 
Schattenwurf sind auch aufgrund der Lage der Sondergebietsfläche im Süden der Bebauung 
nicht zu erwarten.  
Der Johannishof wird im Zuge der Konkretisierung der Bauleitplanung sowie im Zuge der Ge-
nehmigungsverfahren weiter berücksichtigt. 
 
Im Regionalplan wird für die Gemeinde Birkenfeld keine Einkreisung/Umzingelung durch die 
Ausweisung der Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete festgestellt. Weiterhin führt die Rücknahme der 
Teilfläche am Ameisenberg in Greußenheim zu einer Reduzierung der Belastung des Land-
schaftsbildes im Sinne einer Einkreisung oder „Umzingelung“ aus der Perspektive von Birkenfeld 
und vom Johannishof.  
 
 
51a. Landratsamt Main-Spessart Baurecht, Stellungnahme vom 30.05.2022 
 
„In Verbindung mit der Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes ist auch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für ein Sondergebiet Windkraft in dem Teilbereich 3 des Änderungs-
bereichs des Flächennutzungsplanes durch die Gemeinde Greußenheim vorgesehen, weil auf-
grund der geplanten Höhe der möglichen Anlagen eine Unterschreitung des gemäß Art. 82 Bay-
BO notwendigen Abstands (sog. 10-H-Regelung) gegeben ist.  
Die nächstgelegene Schutzwürdige Bebauung innerhalb des Landkreises Main-Spessart ist die 
Gemeinde Birkenfeld. Sie liegt in einem Abstand von ca. 3100 Meter nördlich vom Vorhaben. 
Für Immissionen der Windkraftanlagen durch Betriebsgeräusche und den sog. „Schattenwurf“ 
sind Grenzwerte festgelegt, deren Einhaltung durch entsprechende Fachgutachten im Rahmen 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (bei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 m) nachgewiesen werden müssen.  
Der Abstand des Sondergebietes Windkraft WK 14 und WK 31 (Teilbereich 3) von ca. 3100 Me-
ter zur nächstgelegenen schutzwürdigen Bebauung im Landkreis Main-Spessart (Birkenfeld) ist 
zur Gewährleistung des Immissionsschutzes in der Regel ausreichend und liegt deutlich über den 
Vorgaben des Windkrafterlasses (StMI et al. 2011) und des Regionalplans, Beeinträchtigungen 
durch Schattenwurf sind auch aufgrund der Lage der Sondergebietsfläche im Süden der Bebau-
ung nicht zu erwarten.  
Bei der Bau- und Betriebsgenehmigung der Windkraftanlagen innerhalb des Sondergebietes ist 
die Einhaltung der Grenzwerte für die benachbarten Siedlungsgebiete und die Außenbereichs-
wohnbebauung (Aussiedlerhöfe) detailliert nachzuweisen.  
Mit der Einschätzung des Umweltberichts (Stand 18.02.2022) hinsichtlich immissionstechnischer 
Auswirkungen der Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes besteht Einverständnis.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
51b. Landratsamt Main-Spessart Baurecht, Stellungnahme vom 09.06.2022 
 
„Der Aussiedlerhof „Johannishof“ in der Gemeinde Birkenfeld des Landkreises Main-Spessart, 
mit den Flur-Nummern 2660, 2659 und 2659/3 (Gemarkung Birkenfeld), befindet sich in ca. 550m 
Entfernung zu dem neu ausgewiesenen Sondergebiet für die Windkraftanlagen. Einzelne Ge-
bäude mit Wohnnutzung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich, die zudem nicht unter eine 
Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB fallen, werden von der 10H-Regelung nach Art. 
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82 BayBO zwar nicht erfasst, müssen jedoch im Rahmen der Abwägung entsprechend bewertet 
und berücksichtigt werden.
Wir bitten dies zu ergänzen. 
 
Zusätzlicher Hinweis: 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf baurechtliche Aspekte der Bauleitplanung. 
Aussagen zu Immissionsschutz und Regionalplanung sind hiermit nicht verbunden. 
Die entsprechenden Bereiche wurden separat beteiligt und werden in eigener Zuständigkeit Stel-
lung nehmen.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung berücksichtigt. 
 
 
52.Mainfranken Netze GmbH, Würzburg, Stellungnahme vom 20.06.2022 
 
„Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegen den genannten Flächennutzungsplan.  
Es muss jedoch gewährleistet sein, dass die bestehenden Versorgungseinrichtungen nicht beein-
trächtigt und falls erforderlich gesichert werden.  
Die Gemarkung Greußenheim liegt außerhalb unseres Versorgungsgebietes. Von den aufgeführ-
ten Änderungen betrifft nur jene im Nord-Westen der Gemeinde Hettstadt unser Versorgungsge-
biet. Die Planung und Errichtung neuer Windkraftanlagen in diesem Bereich ist mit der Mainfran-
ken Netze GmbH abzustimmen.  
Sollten Umverlegungen von Versorgungseinrichtungen erforderlich werden, so regelt sich die 
Kostenträgerschaft nach dem Verursacherprinzip, sofern nicht andere vertragliche Regelungen 
bestehen.  
Die Belange des Trinkwasserschutzes der Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH sind nicht 
betroffen. Die Teilplanungsbereiche 1, 2, und 3 befinden sich außerhalb des geplanten Trinkwas-
serschutzgebiets für die Zeller Stollen.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Hinweis zur möglichen Betroffenheit von Versorgungseinrichtungen der Mainfranken Netze 
GmbH im Nordwesten der Gemeinde Hettstadt wird in der Begründung der 2. Änderung des Ge-
meinsamen Flächennutzungsplans eingefügt. 
Die Hinweise zur Abstimmung bei der Planung und Errichtung neuer Windkraftanlagen sowie zur 
Kostenträgerschaft bei Umverlegungen werden zur Kenntnis genommen, da sie erst bei konkre-
ten Anlagenplanungen berücksichtigt werden können. 
 
 
53. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bereiche Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geoge-
fahren), Stellungnahme vom 21.06.2022 
 
„Rohstoffgeologie:  
Belange der Rohstoffgeologie sind durch die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht unmittelbar betroffen. 
 
Vor der Ausweisung der ggf. notwendiger Ausgleichs- und Kompensationsflächen (im weiteren 
Verfahren) ist die Rohstoffgeologie erneut zu beteiligen, um potenzielle Konflikte mit Belangen 
der Rohstoffgeologie frühzeitig zu vermeiden.  
Bei weiteren Fragen zur Rohstoffgeologie wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Georg Büttner (Tel. 
09281/1800-4751, Referat 105)  
 
Geogefahren:  
Im Planungsgebiet nordwestlich von Greußenheim sind keine konkreten Georisiken bekannt. Der 
Untergrund besteht allerdings aus verkarstungsfähigen Karbonatgesteinen des Unteren und im 
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Nordteil des Planungsgebietes auch aus Sulfat- und Karbonatgesteinen des Mittleren Muschel-
kalkes. Diese werden von unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert. Das Vorkommen 
unterirdischer Hohlräume bzw. eine Erdfallgefahr kann vor allem im Nordteil des Planungsgebie-
tes nicht ausgeschlossen werden.  
Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn Max Schmid (Tel. 
09281/1800-4731, Referat 102).  
 
Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege 
und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Landratsamtes 
Würzburg (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  
Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-
wirtschaftsamt Aschaffenburg wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fach-
spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall. 
 
Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis zu den möglichen Vorkommen von unterirdischen Hohlräumen wird zur Kenntnis 
genommen und in die Begründung der 2. Flächennutzungsplanänderung eingefügt. Das Bayeri-
sche Landesamt wird im Verfahren nach §4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 
 
Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Immissionsschutzbehörde und dem 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg wurde eine Stellungnahme abgegeben, die jedoch keine 
Hinweise oder Bedenken enthalten.  
 
 
56. TransnetBW GmbH Bauleitplanung (für Suedlink), Stuttgart (nach zweimaliger Fristver-
längerung), Stellungnahme vom 14.07.2022 

„wir haben die von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen zur 2. Änderung des gemeinsamen 
Flächennutzungsplanes für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten für 
Windkraftanlagen der Gemeinden Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn, Waldbüttel-
brunn geprüft und äußern uns als Vorhabenträger für SuedLink mit folgender Stellungnahme:  
SuedLink ist ein Vorhaben, das von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT TSO GmbH 
und TransnetBW GmbH umgesetzt wird. Es besteht aus den im Anhang des Bundesbedarfs-
plangesetzes (BBPIG) als länderübergreifend gekennzeichneten Vorhaben Nr. 3 „Brunsbüttel – 
Großgartach“ und Nr. 4 „Wilster – Bergrheinfeld/West", die parallel geplant und in das Genehmi-
gungsverfahren eingebracht werden. Das im Dezember 2015 verabschiedete „Gesetz zur Ände-
rung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus“ sieht einen allgemeinen Vorrang 
für Erdkabel beim Bau von neuen Gleichstromverbindungen vor. SuedLink wird daher durchge-
hend als Erdkabelvorhaben geplant.  
Für die Genehmigung im Rahmen der Bundesfachplanung wurde SuedLink in fünf Abschnitte (A, 
B, C, D, E) eingeteilt. Nach Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 7 Abs. 4 NABEG 
durch die Bundesnetzagentur wurden die erforderlichen Unterlagen nach § 8 NABEG erarbeitet. 
Diese umfassen u.a. eine Raumverträglichkeitsstudie, einen Umweltbericht im Rahmen einer 
strategischen Umweltprüfung, eine artenschutzrechtliche Ersteinschätzung und eine Einschät-
zung der Betroffenheit der sonstigen öffentlichen und privaten Belange.  
Mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemäß § 12 NABEG für Vorhaben Nr. 3 „Brunsbüttel – 
Großgartach“ vom 28.09.2020 wurde der Trassenkorridor für den Abschnitt E durch die Bundes-
netzagentur festgelegt. Am 12.11.2020 hat der Vorhabenträger weiterhin den Antrag auf Plan-
feststellungsbeschluss nach § 19 NABEG für den Abschnitt E1 bei der Bundesnetzagentur einge-
reicht. 
 
Im Rahmen des Antrags nach § 19 NABEG wurde ein möglicher Trassenverlauf und kleinräumi-
ge Alternativen geprüft. Am 25.02.2021 hat die Bundesnetzagentur den Untersuchungsrahmen 
für den Abschnitt E1 (Landkreisgrenze Schweinfurt/Bad Kissingen – Bundeslandgrenze Bay-
ern/Baden-Württemberg) an die TransnetBW übermittelt. Im Planfeststellungsverfahren nach § 
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21 NABEG wird schließlich die konkrete Trassenführung als grundstücksgenauer Verlauf festge-
legt. Im Rahmen dessen kann eine Betroffenheit einzelner Flächen im Detail festgestellt werden.  
 
Nach Überprüfung Ihrer Unterlagen liegt der Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten bei Greußen-
heim innerhalb des nach § 12 NABEG festgelegten Korridors des Abschnitts E1 im SuedLink.  
In Ihren Unterlagen ist die Vereinbarkeit von SuedLink und den Windenergieanlagen aktuell nicht 
zu finden. Wir bitten Sie jedoch SuedLink in Ihrer weiteren Planung zu berücksichtigen und die 
genaueren Standorte der Windenergieanlagen mit uns abzustimmen. Grundsätzlich wird davon 
ausgegangen, dass bei bestehenden Windkraftanlagen die Einzelstandorte der Windräder be-
kannt sind und die Querung eines Windparks mit entsprechenden bautechnischen Maßnahmen 
unter Beachtung von Abstandrestriktionen mit einer erdgebundenen Infrastrukturanlage möglich 
ist. Jedoch ist eine abschließende Beurteilung der Nutzungskonflikte seitens des Vorhabenträ-
gers zum jetzigen Verfahrensstand noch nicht möglich. Die endgültige Entscheidung über den 
Trassenverlauf erfolgt erst mit dem Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses.  
Wir weisen darauf hin, dass das Vorhaben aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses 
bei eventuellen Konflikten mit anderen Planungen grundsätzlich Priorität genießt  
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und stellen bei Bedarf gerne weitere Informatio-
nen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch auf unsrer Homepage 
(http://www.transnetbw.de/suedlink). Zukünftig bitten wir Sie die TransnetBW GmbH an allen wei-
teren Verfahren im Bereich von SuedLink zu beteiligen.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
Die genauen Standorte zu den Windkraftanlagen im Teilbereich bei Greußenheim werden erst 
auf der nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans festgelegt. Dieser befindet sich gerade in 
Aufstellung. Im Zuge dieses Aufstellungsverfahrens wird die TransnetBW als Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Nach derzeitiger Einschätzung liegen die geplanten Standorte der Windkraftan-
lagen alle westlich der geplanten Trasse. 
Eine Beurteilung der Nutzungskonflikte seitens des Vorhabenträgers wird damit auf der Ebene 
des Bebauungsplanes möglich sein. 
 
 
59. Landratsamt Würzburg, Wasserecht und Bodenschutz, Stellungnahme vom 24.06.2022 

 
„Das Gebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft. Der geplante 
Teilbereich 2 liegt innerhalb des künftigen Wasserschutzgebiet Zeller Stollen, Zone III. Die ge-
planten Änderungsbereiche liegen nicht im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet eines 
Gewässers. 
 
Es wird vorausgesetzt, dass die ordnungsgemäße Erschließung (Niederschlagswasserbewirt-
schaftung) gesichert ist bzw. wird. Anfallendes Niederschlagswasser sollte generell gesammelt 
und breitflächig über die aktive Bodenzone versickert werden. Die Oberflächen von Stellplätzen 
und Zufahrten sollten wasserdurchlässig gestaltet werden. 
Erforderliche Ausgleichsflächen sollten als Uferstreifen entlang von Gewässern ausgewiesen 
werden. 
 
Bezüglich der grundsätzlichen, wasserwirtschaftlichen Belange wird dem Verfahrensführer (Ge-
meinde) empfohlen, auch den allgemeinen amtlichen Sachverständigen in der Wasserwirtschaft, 
das zuständige Wasserwirtschaftsamt, hier: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) im Ver-
fahren zu beteiligen zum allgemeinen Gewässer- und Bodenschutz, sowie zum Umgang mit Nie-
derschlagswasser. 
Durch die o. g. Bauleitplanung werden keine ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigun-
gen bzw. Erlaubnisse ersetzt. Sofern z. B. Veränderungen an Gewässern/wasserführenden Grä-
ben vorgesehen sind (z. B. Änderungen an den Uferböschungen usw.) bzw. Biotope oder Teiche 



Gemeinde Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn – 2. Änderung Gemeinsamer FNP Wind-
kraft - Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit - Abwägung 
 
 

 
- 22 - 

neu errichtet bzw. wesentlich geändert werden sollen oder Niederschlagswasser versickert oder 
in ein Graben/Gewässer eingeleitet werden soll (z. B. über ein Regenrückhaltebecken), ist dies 
ggf. in einem separaten wasserrechtlichen Verfahren abzuprüfen. Bitte ggf. vorab dann mit dem 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) abklären. 
 
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, allgemein wassergefährdenden Stoffen bzw. 
Stoffen, aus denen sich wassergefährdende Stoffe herauslösen können ist insbesondere § 62 
WHG in Verbindung mit der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen – Anlagenverordnung – AwSV“ (gültig seit 01.08.2017, ersetzt die bay. Anlagenverord-
nung VAwS), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, TRwS 
usw.) zu beachten und einzuhalten. Die Verordnung kann im Internetangebot des Landesamt für 
Umwelt: www.lfu.bayern.de, Suchbegriff: „AwSV“ nachgelesen werden. Ebenso sind die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, z. B. DINNormen, TRwS usw. einzuhalten. Die Lagerbe-
hälter, die Armaturen und Sicherheitseinrichtungen, Auffangwannen, Rohrleitungen, sowie die 
jeweiligen Bodenbefestigungen usw. müssen für das jeweilige Medium zugelassen sein. Die An-
zeigepflicht für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen richtet sich nach § 40 der AwSV. 
Für Anlagen der Gefährdungsstufe A – D ist gemäß § 43 der AwSV eine Anlagendokumentation 
erforderlich. 
Für die im Geltungsbereich der Teilbereiche 1-3 gelegenen Flurstücke besteht kein Eintrag im 
Altlastenkataster ABuDIS.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg wurde 
beteiligt. 
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Ergänzung zu  

25. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Bonn (weitergeleitet von Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München, München-
Neuhausen), Stellungnahme vom 08.09.2022  

 
„Teilbereich 1 („Ameisenberg“ nordöstlich Greußenheim) soll wieder als Fläche für Landwirt-
schaft ausgewiesen werden. Gegen die Änderung bestehen keine Einwände. Aufgrund der 
dort verlaufenden Hubschraubertiefflugstrecke samt Sicherheitskorridor besteht keine Reali-
sierungsperspektive für Windenergieanlagen, da diese als Luftfahrthindernisse die Sicherheit 
des Aus- und Übungsbetriebes im Luftverkehr innerhalb der Strecke gefährden.  
 
Im Teilbereich 2 (Fläche nördlich der Gemeindegrenze zu Lainach in der Gemeinde Hett-
stadt) soll die ausgewiesenen Fläche Sondergebiet für Windenergie reduziert werden und 
wieder als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen werden. Gegen die Änderung bestehen 
keine Einwände. 
 
Im Teilbereich 3 (Fläche nordwestlich Greußenheim) soll die Fläche Sondergebiet Windkraft 
wie die Flächen WK 14 und WK 31 aus dem zugrunde liegenden Regionalplan dargestellt 
werden.  
Die Prüfung der Flächen hat ergeben, dass sich diese Fläche teilweise innerhalb der dort 
verlaufenden Hubschraubertiefflugstrecken samt Sicherheitskorridor befindet. Die Fläche 
sollte um diesen Bereich verkleinert werden 
Innerhalb der sich überschneidenden Fläche können aus Gründen der Sicherheit im Flugbe-
trieb keine Windenergieanlagen realisiert werden.  
Darüber hinaus befindet sich die Fläche 3 (südliche Hälfte) und die verbleibende Fläche 2 
„Sondergebiet Windenergie“ im Zuständigkeitsbereich des Militärflugplatzes Niederstetten 
und abschließende Bewertungen in Bezug auf die Realisierung von Windenergieanlagen 
sind erst im entsprechenden Genehmigungsverfahren (Einzelfallprüfung nach Vorlage aller 
relevante WEA-Daten) möglich. Dies kann sowohl zur Zustimmung, Zustimmung mit Aufla-
gen wie bspw. Bauhöhenbeschränkungen oder auch zur Ablehnung von Windenergieanla-
gen führen.  
Weiterhin befinden sich beide verbleibenden Flächen „Sondergebiet Windkraft“ im Interes-
sengebiet der Luftverteidigungsradaranlage (LVR-Anlage) Lauda-Königshofen. Auch hier ist 
eine abschließende Bewertung des Belangs erst im Rahmen der konkreten Einzelfallprüfung 
möglich. Auf die zu prüfenden genannten militärischen Belange im entsprechenden Geneh-
migungsverfahren sollte bereits in der in der Begründung zum Flächennutzungsplan hinge-
wiesen werden. 
 
Aufgrund des eingefügten Bildmaterials ist die Stellungnahme nicht für eine Veröffentlichung 
zugelassen und darf ausschließlich zur weiteren internen Bearbeitung verwendet werden.  
Ich bitte Sie, mich am weiteren Verfahren unter Angabe meines Zeichens VI-306-22-FNP zu 
beteiligen und das Abwägungsergebnis mitzuteilen sowie über den Abschluss des Verfah-
rens zu informieren. 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise zu den Bereichen 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 
Im Teilbereich 3 wird die Fläche für die Konzentration von Windkraftanlagen gemäß § 635 Abs. 3 
Satz 3 BauBVO einschl. notwendiger Nebenanlagen im Bereich der Fl.Nrn., 26242 (TF), 26294, 
26308, 26356 und 26359 der Gemarkung Greußenheim zurückgenommen, die Gesamtfläche 
des Änderungsbereichs 3 von 93 ha auf 89 ha reduziert. 
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B. Bürger: 

Es wurden im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung keine Einwendungen von Bürgern vorge-
bracht. 

 


